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Berluftfdßein auSgeftedt worben ift. ©elingt eg bem
©djulbner in biefen feeßs SBonaten, fid) mit feinen
©läubigern abgufiitben, (o unterbleibt bie ißublifation.

3. Ser Bublitation unterliegen ade ©djulbner, über
'

Welche ein Berluftfdjein auSgeftedt wirb, gleichviel ob
bie ©läubiger üiel ober wenig berlieren: bei Beträgen
bon über 100 gr. ift bie Berlufiftimme in ber 2tuS=

fdjreibung gu nennen.
4. SBeitn bie im BfönbungSberfaßren gu ©chaben

geïommenen ©laubiger fchriftlid) erklären, baß fie bon
bem bereits publizierten ©djulbner nachträglich befriebigt
roorben feien, ober baß fie ber Beßabilitation beiftimmen,
fo ift bie ißublitation auf SBunfd) beS ©djulbnerS im
Amtsblatt gu miberrufen unb bie erfolgte ^Rehabilitation
toftenfrei gu publigieren.-

Ser ©ebanïe, ber biefer Vorlage gu ©runbe liegt,
ift im allgemeinen ber, baff es biele ©cßulbner gibt,
bie gaßlen tonnten, toenn fie wollten, unb baß ©läu»
bigern gegen Solche ein gewiffer Biidßalt geboten
Werben fod.

3m weiteren befaßte fidl bie Selegiertenberfammlung
mit bem ©ntwurfe eines ©efeßeS über baS 2eßrlingS»
wefen unb bie gewerbliche Bilbung.

§err ©etunbarleßrer SBeber, $ürid), als Referent
führte aus, baß auf bem ©ebiete ber ffiibgenoffenfdjaft
fdhon gu wieberbolten SMen Inftrengungen gemacht
worben finb gur ©rlaffung eipeS ©ewerbegefeßeS. Sieiber

finb fie erfolglos geblieben; baS tantonale ©ewerbe»
gefeß bon 1899 würbe befanntlidh mit großer SBehrßeit
berworfen, troßbem bie intereffierten Greife reiedjlid^e
©elegenbeit gehabt hotten, mährenb Saßren ihren ©in»
fluß auf bie ©eftaltung beS ©efeßeS geltenb gu machen.
@8 gebührt bem SeßrlingSpatronat' ßürid) baS Ber»
bienft, bie $rage wieber aufgeworfen gu hoben, unb
infolge biefer Anregung hot ber Ipanbwerfg» unb ©e»
werbeberein einen neuen ©ntwurf ausgearbeitet, ber
ben SBünfcßen ber Bebölferung mehr ent'fpredjen bürfte,
ba biejenigen Beftimmuttgen, welche feinergeit Inftoß
erregt hoben, befeitigt ober burch beffere erfefet worben
finb. Siefe neue Vorlage behanbelt in gwei $aupt=
abfehnitten baS Lehrlings», fowie baS gewerbliche unb
taufmännifdhe BilbttngSwefen. 33ei Beratung beS erftern
rief einer längeren SiSfüffion bie ffrage ber SBittel,
bie einem Bîei'fter gur Verfügung fteljen, um ftd) gegen
Saßnenflüdjtigteit ber Lehrlinge gu frühen, Bach beut

bezüglichen § ber Borlage fteßt ber Lehrling unter ber

bäterlichen lufficßt unb $ud)t LeßrmeifterS. SluS
bem ©dßoße ber Berfammlung würbe ber Intrag geftedt,
es möchten hier ftrengere SBaßtegeln B'oß greifen unb,
Wie baS im beutfeßen BeidjSgewerbegefeß öorgefeßen ift,
bem SBeifter bie Boligeiorgane gur Seite geftedt werben,
bie einen entfprungenen Lehrling einfach wieber einbringen
unb ihn mit einigen Sagen §aft beftrafen, wenn ber
Später beS betreffenden nicht bermöglid) ift. SiefeS ©ßftem
fonb man jeboeß gu hört, unb es würbe beSßalb bon

bornherein faden gelaffen. 3m gweiten Ibfdßnitt ber

Vorlage wirb bie Beteiligung beS ©taateS an ber be»

ïuflidjen SluSbilbung junget .fjanbwerfer unb Saufteute
geregelt. @8 foden an central gelegenen Orten gort»
hilbunggfcßulen erridjtet werben unb bie ©emeirtben fid)
ftnongied baran beteiligen. Ser Unterricht fod unent»

geltlich fein; bie ©taatSunterftüßung erftredt fich ouf
bie Ausgaben für Leßrträfte unb Lehrmittel. lußerbem
foden b'om Staate Beiträge berabfolgt werben an bte

Beranftaltungeu bon gadß'turfen uttb 2öanberborträgen,
©tipenbien gu weiterer SluSbilbuug junger §anbwerter,
bie ihre LehrlingSprüfung mit gutem ©rfolg beftanben
hoben, Beifebergütungen an ©ewerbetreibenbe unb 4r»
beitec gum Befudje auswärtiger luSftedungen ober ge»

Werblicher BilbungSanftalten.

Sie SiSïuffion rief feinen wefentliäjen Steuerungen
in ber Borlage, unb eS würbe biefelbe mit SluSnaljme
einiger rebaftioneder Slenberungen gutgeheißen als ©in»
gäbe an ben BegierungSrat. Dberft ©chneebeli referierte
gum ©djluffe über eine Berorbnung betreffenb bie Ber»
gebung bon Arbeiten unb Lieferungen beS Staates.
Sie Berorbnung enthält berfdjiebene Beftimmungen,
nach benen es auch bem fleineren ©ewerbetreibenben
ermöglicht werben fod, fich für StaatSarbeiten gu be=

werben unb nach benen bie Bewerbung für tüchtige
©ewerbetreibenbe erleichtert werben fod. lud) biefe Ber»
orbnung fanb bie guftimmung t>ec Berfammlung mit
wenigen unwefentlidjen Ibänberungen. Sie Berorbnung
fod ebenfads ber Begierung überwiefen werben mit
bem ®rfud)en, biefelbe burch ben ÄantonSrat Oalibieren
gu laffen.

3n ©rlebigung beS legten SraftanbumS würbe als
Bräfibent beS BereinS neu gewählt §r. Sefunbarleljrer
SBeber in ßücid). Bational'rat Bäd)totb, ber bisherige
Borfißenbe, ber währenb 16 Sahren ben Berein in
fruchtbringenber SGßeife leitete, fah fich gegwuitgen, feine
Semiffion einzureichen; §err SBeber, bisheriger Bice»

präfibent, wibmete feinem Borgänger warme SanfeS»
Worte, ©ein Slntrag, ben Ibgelpenben für feine Diel»

feitigen Berbienfte um ben Berein gum ©hrenmitglieb
gu ernennen, würbe mit Slfflamation aufgenommen.

Scr ©ewerbebereiit ^raueitfelb hot am legten ©amstag,
ben 26. Dftobec, feine SBinterthätigfeit : wieber auf»
genommen. Ser Bräfibent, §err Buoff, eröffnete bie»

felbe mit einem grünblich ausgearbeiteten Bortrag über
ben unlautern SBettbewerb, welche grage bie BunbeS»
behörben unb |>anbelS= unb ©ewerbebereine neuerbingS
ftarf befdiäftigt, Heranlaßt burch bie befannte mit meßt
als 30,000 Unterfdjriften bebedte ©ingabe beS BereinS
fchweigerifçher ©efchäftSreifenber an ben BunbeSrat be»

treffenb biefen ©egenftanb unb bas Çaufierwefen. Ser
Bebner feßte bie berfchiebenen formen beS unlautern
äßettbewerbeS auSeinanber, fnüpfte baran Oerfd)iebene
fd)lagenbe Beifpiele unb beleuchtete aud) bie ©efeßgebung
öarüber im 3n= unb luSlartb. @r fchloß mit folgenbem
Slntrag:

Ser ©ewerbeberein grauenfelb, nach Anhörung eines
BeferateS über ben unlautern SBettbewerb unb einer
Bericßterfiattung über bie ©tedungnafjme beS ©entrai»
borftanbeS beS fcßweigerifchen ©ewerbebereinS gur ©in»
gäbe beS BereinS feßweiger. ©efchäftSreifenber unb in
©rwägung, baß

1. ejne .möglidjft weitgeßenbe ©infehränfung beS

fpaufierßonbelS unb eine wirffamere Befämpfung beS
unlauteren BJettbewerbeS bom ©tanbpunft beS ein»
heimifchett ©ewerbeftanbeS als bringenb geboten er»
fdjeinen;

2. eine auf eibgenöffifchetn Boben burchgeführte, ben
Bebürfniffen ber angepaßte ©efeßgebung einer bloS
fantonalen Begnlierung gegenüber ben Borgitg oerbient;

3. eine ratiouede Slbßülfe befteßenber Uebeftänbe
nur unter Biitwirfung ber ©ewerbetreibenben felbft unb
nur unter gefeßlidjem ©cßuß ißrer, Organifation gu
erreichen ift,

befchließt :

1. fei bag Borgeßen beS ©entralborftanbeS (unber»
bittblich fiür ade SetailS eines erften ©enoffenfdjaftS»
©efeßeSentwurfeS) im adgemeinen gutgeheißen unb beftenS
berbaitft;

' '

2. feien bie tßurgauißhen Bertreter in ber BunbeS»
üerfammlung erfueßt, einer eibgenöffifdßen ©ewerbegefeß»
gebung träftige Unterftüßung angebeißen gu laffen.
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Verlustschein ausgestellt worden ist. Gelingt es dem
Schuldner in diesen sechs Monaten, sich mit seinen
Gläubigern abzufinden, so unterbleibt die Publikation.

3. Der Publikation unterliegen alle Schuldner, über
'

welche ein Verlustschein ausgestellt wird, gleichviel ob
die Gläubiger viel oder wenig verlieren: bei Beträgen
von über 100 Fr. ist die Verlustsumme in der Aus-
schreibung zu nennen.

4. Wenn die im Psändungsversahren zu Schaden
gekommenen Gläubiger schriftlich erklären, daß sie von
dem bereits publizierten Schuldner nachträglich befriedigt
worden seien, oder daß sie der Rehabilitation beistimmen,
so ist die Publikation auf Wunsch des Schuldners im
Amtsblatt zu widerrufen und die erfolgte Rehabilitation
kostenfrei zu publizieren..

Der Gedanke, der dieser Vorlage zu Grunde liegt,
ist im allgemeinen der, daß es viele Schuldner gibt,
die zahlen könnten, wenn sie wollten, und daß Gläu-
bigern gegen Solche ein gewisser Rückhalt geboten
werden soll.

Im weiteren befaßte sich die Delegiertenversammlung
mit dem Entwürfe eines Gesetzes über das Lehrlings-
Wesen und die gewerbliche Bildung.

Herr Sekundarlehrer Weber, Zürich, als Referent
führte aus, daß aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft
schon zu wiederholten Malen Anstrengungen gemacht
worden sind zur Erlassung eiyes Gewerbegesetzes. Leider
sind sie erfolglos geblieben; das kantonale Gewerbe-
gesetz von 1899 wurde bekanntlich mit großer Mehrheit
verworfen, trotzdem die interessierten Kreise reichliche
Gelegenheit gehabt hatten, während Jahren ihren Ein-
fluß auf die Gestaltung des Gesetzes geltend zu machen.
Es gebührt dem Lehrlingspatronat' Zürich das Ver-
dienst, die Frage wieder aufgeworfen zu haben, und
infolge dieser Anregung hat der Handwerks- und Ge-
Werbeverein einen neuen Entwurf ausgearbeitet, der
den Wünschen der Bevölkerung mehr entsprechen dürfte,
da diejenigen Bestimmungen, welche seinerzeit Anstoß

erregt haben, beseitigt oder durch bessere ersetzt worden
sind. Diese neue Vorlage behandelt in zwei Haupt-
abschnitten das Lehrlings-, sowie das gewerbliche und
kaufmännische Bildungswesen. Bei Beratung des erstern
rief einer längeren Diskussion die Frage der Mittel,
die einem Meister zur Verfügung stehen, um sich gegen
Fahnenflttchtigkeit der Lehrlinge zu schützen. Nach dem

bezüglichen H der Vorlage steht der Lehrling unter der

väterlichen Aufsicht und Zucht des Lehrmeisters. Aus
dem Schoße der Versammlung wurde der Antrag gestellt,
es möchten hier strengere Michregà greifen und,
wie das im deutschen Reichsgewerbegesetz vorgesehen ist,
dem Meister die Polizeiorgane zur Seite gestellt werden,
die einen entsprungenen Lehrling einfach wieder einbringen
und ihn mit einigen Tagen Haft bestrafen, wenn der
Vater des betreffenden nicht vermöglich ist. Dieses System
fand man jedoch zu hart, und es wurde deshalb von
vornherein fallen gelassen. Im zweiten Abschnitt der

Vorlage wird die Beteiligung des Staates an der be-

ruslichen Ausbildung junger Handwerker und Kaufleute
geregelt. Es sollen an central gelegenen Orten Fort-
bildungsschulen errichtet werden und die Gemeinden sich

finanziell daran beteiligen. Der Unterricht soll unent-
zeitlich sein; die Staatsunterstützung erstreckt sich auf
die Ausgaben für Lehrkräfte und Lehrmittel. Außerdem
sollen vom Staate Beiträge verabfolgt werden an die

Veranstaltungen von Fachkursen und Wandervorträgen,
Stipendien zu weiterer Ausbildung junger Handwerker,
die ihre Lehrlingsprüfung mit gutem Erfolg bestanden

haben, Reisevergütungen an Gewerbetreibende und Ar-
deiter zum Besuche auswärtiger Ausstellungen oder ge-

werblicher Bildungsanstalten.

Die Diskussion rief keinen wesentlichen Neuerungen
in der Vorlage, und es wurde dieselbe mit Ausnahme
einiger redaktioneller Aenderungen gutgeheißen als Ein-
gäbe an den Regierungsrat. Oberst Schneebeli referierte
zum Schlüsse über eine Verordnung betreffend die Ber-
gebung von Arbeiten und Lieferungen des Staates.
Die Verordnung enthält verschiedene Bestimmungen,
nach denen es auch dem kleineren Gewerbetreibenden
ermöglicht werden soll, sich für Staatsarbeiten zu be-
werben und nach denen die Bewerbung für tüchtige
Gewerbetreibende erleichtert werden soll. Auch diese Ver-
ordnung fand die Zustimmung der Versammlung mit
wenigen unwesentlichen Abänderungen. Die Verordnung
soll ebenfalls der Regierung überwiesen werden mit
dem Ersuchen, dieselbe durch den Kantonsrat validieren
zu lassen.

In Erledigung des letzten Traktandums wurde als
Präsident des Vereins neu gewählt Hr. Sekundarlehrer
Weber in Zürich. Nationalrat Bächtold, der bisherige
Vorsitzende, der während 16 Jahren den Verein in
fruchtbringender Weise leitete, sah sich gezwungen, seine

Demission einzureichen; Herr Weber, bisheriger Vice-
Präsident, widmete seinem Vorgänger warme Dankes-
Worte. Sein Antrag, den Abgehenden für seine viel-
seitigen Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied
zu ernennen, wurde mit Akklamation aufgenommen.

Uevlmitdsmelett.
Der Gewerbeverein Frauenfeld hat am letzten Samstag,

den 26. Oktober, seine Winterthätigkeit. wieder auf-
genommen. Der Präsident, Herr Ruoff, eröffnete die-
selbe mit einem gründlich ausgearbeiteten Vortrag über
den unlautern Wettbewerb, welche Frage die Bundes-
behörden und Handels- und Gewerbevereine neuerdings
stark beschäftigt, veranlaßt durch die bekannte mit mehr
als 30,000 Unterschriften bedeckte Eingabe des Vereins
schweizerischer Geschäftsreisender an den Bundesrat be-
treffend diesen Gegenstand und das Hausierwesen. Der
Redner setzte die verschiedenen Formen des unlautern
Wettbewerbes auseinander, knüpfte daran verschiedene
schlagende Beispiele und beleuchtete auch die Gesetzgebung
darüber im In- und Ausland. Er schloß mit folgendem
Antrag:

Der Gewerbeverein Frauenfeld, nach Anhörung eines
Referates über den unlautern Wettbewerb und einer
Berichterstattung über die Stellungnahme des Central-
Vorstandes des schweizerischen Gewerbevereins zur Ein-
gäbe des Vereins schweizer. Geschäftsreisender und in
Erwägung, daß

1. ejne möglichst weitgehende Einschränkung des
Hausierhandels und eine wirksamere Bekämpfung des
unlauteren Wettbewerbes vom Standpunkt des ein-
heimischen Gewerbestandes als dringend geboten er-
scheinen;

2. eine auf eidgenössischem Boden durchgeführte, den
Bedürfnissen der Zeit angepaßte Gesetzgebung einer blos
kantonalen Regulierung gegenüber den Vorzug verdient;

3. eine rationelle Abhülfe bestehender Uebestände
nur unter Mitwirkung der Gewerbetreibenden selbst und
nur unter gesetzlichem Schutz ihrer. Organisation zu
erreichen ist, ^î'r ^

beschließt:
1. sei das Vorgehen des Centralvorstandes (unver-

kindlich für alle Details eines ersten Genossenschafts-

Gesetzesentwurses) im allgemeinen gutgeheißen und bestens

verdankt;
'

2. seien die thurgauischen Vertreter in der Bundes-
Versammlung ersucht, einer eidgenössischen Gewerbegesetz-
gebung kräftige Unterstützung angedeihen zu lassen.
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iRacp jiemlicp lebhafter 3)iSfuffion erpob bie Verfamm»
lung ben Antrag jum Vefcplufj mit bem SBunfcpe, bap
auc| bie anbern tpurgauifipen ©ewerbe» unb gadpbereine
biefeS îpema bepattbeln unb barüber Vefcplüffe faffen
motten.

®er SSerein patte nun nocp Stellung ju nehmen ju
bee bielumftrittenen grage eines eigenen Serein^
organeâ für ben fipweijerifepen ©ewerbe»
berein, fötit oïïett gegen eine Stimme berneinten bie
Stnmefenben bie iRi'tpliipfeit mtb Stotmenbigfeit eitte§
eigenen Vlatteê, inbem fie einesteils bie jepigen gewerb»
bidden Leitungen unb gacpbläter für bie Vebürfniffe
als genügenb eradpten, namentlich tbenn ipnen ber Sentral»
borftanb unb auep bie Seftionen mit ipren geiftigen
ißrobuften unterfiüpenb jur Seite fielen; anbernteilS,
inbem fie färbten, burcp ein einziges Vlatt mit mepr
ober weniger einfeitiger gewerbepolitifcper gärbung unter
ben fo mannigfaltigen gntereffengruppen beS Vereins
Reibungen unb Spaltungen perbor^urufen.

Würg. 8*9-")

(©ingefanbt.)

Seit längerer 3eit finb bon ^Sribaten unb Orts»
beworben Slcetplen 93eIeudE)tungen angeftrebt worben,
boep paben berfepiebene ®£plofionen ipre 3)urcpfüprung
bergögert. ^ngtbifdfjen paben berühmte franjöfiftpe unb
beutfepe Epemifer entbedt, baff eine Selbftent^ünbung
beS SlcetplenS unter Umftänben ftattfinben fönne unb
bat fobann bie Unterfucpung beS angewanbten EarbibS
ergeben, bap bie Selbftentgünbung nur burcp unreines
fiarbib berurfaept wirb, unb biefe Verunreinigung mit
SBaffer felbftentgünblicpe ©afe entwidelt unb gwar Si»
lijiumwafferftoff unb ißpoSpporwafferftoff. gn jebem
galle ift aber eine Selbftentjünbung nur möglich, fo»
balb eine SRifdpung bon Suft mit bem @aS ftattfinbet.
ES ift beSbalb bon größter Vebeutung, bap bei ber
^onfiruftion bon Slcetptenentwidlern bie ©egenwart bon
Suft in jeber ißpafe ber ©aSentwidlung auSgefdjloffen
fei, benn bie Slnwefenpeit bon Suft ift bie ftauptgefapr '

unb bie einzige mögliche llrfacpe für Ejplofionen, ba

geuer opne Suft niept entftepen fann.

®a nun feftgeftedt ift, bab mit luftleeren Entwidlern
unb einer nadpperigen epemifepen Reinigung beS ®afeS
niept nur jebe ©efapr bon Efplofion, fonbern auep jebe
Verunreinigung ber Suft auSgeppIoffen ift, ^at baS

föniglidtje SRinifterium für Vapern eine Verorbnung
erlaffen, bie mit bem 26. guli abpin berfügt, bab inner»
palb gapreSfrift alle Slpparate befeitigt werben müffen,
bie bor ber gnbetriebfepung niept luftleer gemalt werben
fönnen; bab fobann auep bie Sonftruftion in fid) bie
©arantie bieten mub, bab ïein b)öl;erer Ueberbrud als
eine Sltmofppäre unb leine Erwärmung über 100 ® C.

eintreten fönne, wie auep, bab bie Apparate auS ge»

nügenb ftarfem SRaterial, b. I). auS éeffelbïecp ober
Eifengup pergeftellt fein müffen, bie genügenbe ©arantie
gegen balbigès SDurcproften bieten unb ginnberlötungen
nidft gebulbet werben 2C. 3)iefe Verorbnung bedangt
eine geitweife ftaatlicpe (niept eine parteiifepe) gnfpeîtiôn
ber Apparate (wie jum Veifpiel bielerorts biejettige
ber Vtipableiter) unb bürfte fie audp für bie neue
begüglidje Verorbnung ber Scpweij als Sfîicptfcpnur
bienen, ba nur eine folepe Vertrauen ftdE) berfepaffen
unb ber allgemeinen Einbürgerung biefeS nüplicpen
©afeS für VeleucptungSjwede, SOtotorenbetrieb, wie für
Sodpgwede förberlicp fein faun, gaffe man bie Sacpe
an ber SBurgel unb erfeprede niept, eine Verorbnung
ju erlaffen, bie ade Vefürcptungen befeitigt unb llnbe»
rufene auSfcpliept,

Œittr $tih0i*|fmt in
(Sïorrefp.)

gn ber Stabt Qürid) wirb gegenwärtig ein Sfunft»
gewerbe eingeführt, welcpeS pier bis §ur Stunbe nocp
niemals ernftlidp betrieben würbe; es ift biefeS bie

Vilbgiefjerei in Vronge. SlllerbingS würben in giWiip
in früheren Reiten pi" unb wieber einzelne Vilbftücfe
gegoffen, fo j. V. im borigen gaprunbert bon gafob
Heller bie Vüfte ber Sfaturforf^er ©epnec unb $ecanbofle.
SiefeS gefepap jeboct) nur fo nebenbei; napeju alle in
$üricp ftepenben Vilbfäulen würben aufjerpalb ßürtdp
unb ^war meiftenS im SluSlaitbe, in i]3ariS, fötünepen
unb VJien angefertigt.

3)er in 3üridp burcp feine in neuerer gett geliefet»'

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
vormais Bernhard Fischer & Winsch, Dresden-A.

^Preislisten stellen gern 2511 Diensten, 1469

Spezialität:

Bohrmaschinen,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentirter nniiber-

troÄener Construction.

K3K Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbeveretn»). Nr. 31

Nach ziemlich lebhafter Diskussion erhob die Versamm-
lung den Antrag zum Beschluß mit dem Wunsche, daß
auch die andern thurgauischen Gewerbe- und Fachvereine
dieses Thema behandeln und darüber Beschlüsse fassen
möchten.

Der Verein hatte nun noch Stellung zu nehmen zu
der vielumstrittenen Frage eines eigenen Vereins-
organes für den schweizerischen Gewerbe-
verein. Mit allen gegen eine Stimme verneinten die
Anwesenden die Nützlichkeit und Notwendigkeit eines
eigenen Blattes, indem sie einesteils die jetzigen gewerb-
lichen Zeitungen und Fachbläter für die Bedürfnisse
als genügend erachten, namentlich wenn ihnen der Central-
Vorstand und auch die Sektionen mit ihren geistigen
Produkten unterstützend zur Seite stehen; andernteils,
indem sie fürchten, durch ein einziges Blatt mit mehr
oder weniger einseitiger gewerbepolitischer Färbung unter
den so mannigfaltigen Interessengruppen des Vereins
Reibungen und Spaltungen hervorzurufen.'

(„Thurg. Ztg.")

Aretljten-Belenchtmtg.
(Eingesandt.)

Seit längerer Zeit sind von Privaten und Orts-
behörden Acetylen - Beleuchtungen angestrebt worden,
doch haben verschiedene Explosionen ihre Durchführung
verzögert. Inzwischen haben berühmte französische und
deutsche Chemiker entdeckt, daß eine Selbstentzündung
des Aeetylens unter Umständen stattfinden könne und
hat sodann die Untersuchung des angewandten Carbids
ergeben, daß die Selbstentzündung nur durch unreines
Carbid verursacht wird, und diese Verunreinigung mit
Wasser selbstentzündliche Gase entwickelt und zwar Si-
liziumwasserstoff und Phosphorwasserstoff. In jedem
Falle ist aber eine Selbstentzündung nur möglich, so-
bald eine Mischung von Lust mit dem Gas stattfindet.
Es ist deshalb von größter Bedeutung, daß bei der
Konstruktion von Acetylenentwicklern die Gegenwart von
Luft in jeder Phase der Gasentwicklung ausgeschlossen
sei, denn die Anwesenheit von Luft ist die Hauptgefahr
und die einzige mögliche Ursache für Explosionen, da

Feuer ohne Luft nicht entstehen kann.

Da nun festgestellt ist, daß mit luftleeren EntWicklern
und einer nachherigen chemischen Reinigung des Gases
nicht nur jede Gefahr von Explosion, sondern auch jede
Verunreinigung der Lust ausgeschlossen ist, hat das
königliche Ministerium für Bayern eine Verordnung
erlassen, die mit dem 26. Juli abhin verfügt, daß inner-
halb Jahresfrist alle Apparate beseitigt werden müssen,
die vor der Inbetriebsetzung nicht luftleer gemacht werden
können; daß sodann auch die Konstruktion in sich die
Garantie bieten muß, daß kein höherer Ueberdruck als
eine Atmosphäre und keine Erwärmung über 100 ° 0.
eintreten könne, wie auch, daß die Apparate aus ge-
nügend starkem Material, d. h. aus Kesielblech oder
Eisenguß hergestellt sein müssen, die genügende Garantie
gegen baldiges Durchrosten bieten und Zinnverlötungen
nicht geduldet werden w. Diese Verordnung verlangt
eine zeitweise staatliche (nicht eine parteiische) Inspektion
der Apparate (wie zum Beispiel vielerorts diejenige
der Blitzableiter) und dürfte sie auch für die neue
bezügliche Verordnung der Schweiz als Richtschnur
dienen, da nur eine solche Vertrauen sich verschaffen
und der allgemeinen Einbürgerung dieses nützlichen
Gases für Beleuchtungszwecke, Motorenbetrieb, wie für
Kochzwecke förderlich sein kann. Fasse man die Sache
an der Wurzel und erschrecke nicht, eine Verordnung
zu erlassen, die alle Befürchtungen beseitigt und Unbe-
rufene ausschließt.

Eine Kildgießevet in Zürich.
(Korresp.)

In der Stadt Zürich wird gegenwärtig ein Kunst-
gewerbe eingeführt, welches hier bis zur Stunde noch
niemals ernstlich betrieben wurde; es ist dieses die

Bildgießerei in Bronze. Allerdings wurden in Zürich
in früheren Zeiten hin und wieder einzelne Bildstücke
gegossen, so z. B. im vorigen Jahrundert von Jakob
Keller die Büste der Naturforscher Geßner und Decandolle.
Dieses geschah jedoch nur so nebenbei; nahezu alle in
Zürich stehenden Bildsäulen wurden außerhalb Zürich
und zwar meistens im Auslande, in Paris, München
und Wien angefertigt.

Der in Zürich durch seine in neuerer Zeit geliefet-

Onssàsr Lodririasàinsiàbrik /r.-Q.
vormà Zeriàrâ klLeà K V/msek,

DlsiQsisiz.. >>WWW>W> 1469

Doàrâ».svàii»vi»,
Dreààààs,

l'râ.smîi.svlàî»«!»,


	Verbandswesen

